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1 Präambel 

Diese Richtlinie zur Eignungsbewertung basiert auf den „ESMA/EBA Guidelines on 

the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key 

Function Holders“ (im Folgenden „ESMA/EBA Suitability Guidelines“), der europä-

ischen Eigenkapitalrichtlinie und nationalen Vorgaben aus dem Kreditwesenge-

setz sowie dem bayerischen Landesbankgesetz. Die BayernLB-Gruppe wird maß-

geblich durch die Bayerische Landesbank (BayernLB) als Konzernmutter geprägt. 

Für die BayernLB als übergeordnetes Unternehmen sowie für die gruppenangehö-

rigen Unternehmen (zusammen im Folgenden Gruppenunternehmen) der Bay-

ernLB-Gruppe ist die Funktionsfähigkeit des Leitungsorgans von zentraler Bedeu-

tung.  

In dieser Richtlinie werden folglich durch die Konzernmutter BayernLB gruppen-

weit gültige Vorgaben und Umsetzungsempfehlungen für die Eignungsbewertung 

des Leitungsorgans und der Schlüsselfunktionen in der BayernLB-Gruppe festge-

legt. Die Richtlinie zur Eignungsbewertung der BayernLB-Gruppe wird durch die 

Konzernmutter BayernLB regelmäßig auf der Grundlage neuer Erfahrungen und 

gesetzlicher Vorgaben sowie der Weiterentwicklung nationaler und internationa-

ler Standards überprüft und gegebenenfalls angepasst. Der Begriff des Leitungsor-

gans umfasst in dieser Richtlinie sowohl das Leitungsorgan in der geschäftsführen-

den Funktion (Vorstand) als auch das Leitungsorgan in der Aufsichtsfunktion (Auf-

sichtsrat). 

Innerhalb der BayernLB-Gruppe veröffentlichen die Gruppenunternehmen mindes-

tens die Organisationsstruktur sowie Informationen zum Leitungsorgan und den 

eingerichteten Ausschüssen einschließlich wesentlicher Änderungen. Darüber hin-

aus werden die Richtlinie zur Eignungsbewertung und Regelungen zum Umgang 

mit Interessenkonflikten im jeweiligen Gruppenunternehmen intern transparent 

gemacht.  

Der Konzernaufsichtsrat der BayernLB, unterstützt durch den Präsidial- und Nomi-

nierungsausschuss, gibt diese Richtlinie zur Eignungsbewertung des Leitungsor-

gans und der Schlüsselfunktionen zur Umsetzung in der BayernLB als übergeord-

netes Unternehmen sowie für die im Anwendungsbereich (Kapitel 3) aufgeführten 

gruppenangehörigen Unternehmen vor und überwacht die durch den Konzernvor-

stand der BayernLB vorzunehmende Umsetzung dieser Richtlinie auf Gruppen-

ebene. 

Die Verantwortung für die institutsspezifische Ausgestaltung und Umsetzung der 

Eignungsbewertung für das Leitungsorgan liegt beim Aufsichtsrat (oder sofern 

eingerichtet beim (Präsidial- und) Nominierungsausschuss) des jeweiligen Grup-

penunternehmens. Die Verantwortung für die institutsspezifische Ausgestaltung 

der Eignungsbewertung für die Schlüsselfunktionen obliegt dem zuständigen Lei-

tungsorgan des jeweiligen Gruppenunternehmens. Die institutsspezifische Ausge-

� Gruppenweit gültige 

Vorgaben und Um-

setzungsempfehlun-

gen. 

� Transparenzanforde-

rungen  

� Vorgabe einer grup-

penweiten Richtlinie 

� Institutsspezifische 

Ausgestaltung 



 

 

Richtlinie zur Eignungsbewertung des Leitungsorgans und der Schlüsselfunktionen in der BayernLB-Gruppe 4 

BayernLB 

staltung ist an die jeweilige Rechtsform anzupassen. Hierbei werden bei der insti-

tutsspezifischen Umsetzung in der BayernLB auch die Spezifika aus der Ausübung 

der Gruppensteuerungsfunktion als Konzernmutter berücksichtigt. 

Die Gruppenunternehmen, die der direkten Aufsicht der EZB unterliegen, berück-

sichtigen bei der praktischen Umsetzung der Eignungsbewertung darüber hinaus 

den EZB Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation und persönlichen 

Zuverlässigkeit (ECB Fit and Proper Guide), der die Prozesse der EZB erläutert und 

die zentralen Erwartungen der EZB bei der Durchführung von Eignungsprüfungen 

spezifiziert.  
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2 Aufsichtsrechtliche Grundlagen 

Die ESMA/EBA Suitability Guidelines basieren auf den Richtlinien 2013/36/EU (CRD 

IV) – geändert u.a. durch Richtlinie 2019/878/EU (CRD V) - und 2014/65/EU (MiFiD 

2), wonach Regelungen zur Kontrolle der Mitglieder in den geschäftsführenden- 

und Aufsichtsorganen eingeführt werden sollen. Fokus der ESMA/EBA Suitability 

Guidelines ist die Festlegung von Anforderungen bezüglich der Eignung von Mit-

gliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen. 

 

In Deutschland werden CRD IV und V insbesondere durch das Kreditwesengesetz 

(KWG) umgesetzt. Speziell in § 25c Abs. 1 KWG und in § 25d Abs. 1 KWG werden 

die fachliche Eignung bzw. erforderliche Sachkunde, Zuverlässigkeit, und die aus-

reichende zeitliche Verfügbarkeit von Geschäftsleitern und Aufsichtsratsmitglie-

dern gefordert.  § 24 KWG enthält die Anzeigepflichten bei der Bestellung und bei 

Ausscheiden von Mitgliedern des Leitungsorgans. Diese Vorgaben wiederum wer-

den von der Anzeigenverordnung (AnzV) sowie den Merkblättern der BaFin zu den 

Geschäftsleitern bzw. zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen 

vom 29.12.2020 unter Berücksichtigung der ESMA/EBA Suitability Guidelines kon-

kretisiert.  

Gemäß § 25d Abs. 11 KWG unterstützt der Nominierungsausschuss den Aufsichts-

rat bei der Ermittlung von Bewerbern für die Besetzung von Stellen im Leitungsor-

gan und bei der regelmäßigen Bewertung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah-

rungen der Mitglieder des Leitungsorgans auf einer individuellen Basis und des 

Leitungsorgans im kollektiven Sinne. Basierend auf diesen Anforderungen konkre-

tisieren die ESMA/EBA Suitability Guidelines die Bewertung des ausreichenden 

Zeitaufwands, der Aufrichtigkeit, Integrität und Unvoreingenommenheit der Mit-

glieder des Leitungsorgans und fordern ausreichende kollektive Kenntnisse, Fähig-

keiten und Erfahrung des Leitungsorgans. Zudem sollte das Leitungsorgan eine 

geeignete Nachfolgeplanung für sich sicherstellen, die allen gesetzlichen Anforde-

rungen bezüglich der Zusammensetzung, Ernennung oder Nachfolge des Leitungs-

organs entspricht. Ferner soll bei der Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans 

ein Diversitätskonzept herangezogen werden. Eines der Ziele dieser Konzepte 

(Nachfolge/ Diversität) sollte die Schaffung eines angemessen vielfältigen Pools 

von Bewerbern für Positionen im Leitungsorgan in seiner geschäftsführenden 

Funktion sein. Hierfür sollten die Konzepte auch Aspekte der Karriereplanung und 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

von Mitarbeitern unterschiedlichen Geschlechts umfassen.  

 

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist wesentlich für 

die Aufrechterhaltung der Stabilität und Integrität des Finanzsystems. Die Verwick-

lung eines Instituts in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung könnte Auswir-

kungen auf seine Lebensfähigkeit und das Vertrauen in das Finanzsystem haben, 

wodurch die Verantwortung des Vorstands für die Identifizierung, Bewertung und 

das Management dieser Risiken unterstrichen wird. Das Leitungsorgan im Kollek-
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durch die ESMA/EBA 

Suitability Guide-
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tiv (insb. das für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen be-

nannte verantwortliche Vorstandsmitglied) sollte über ausreichende Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. 

 

Die Bewertung der individuellen Eignung schließt auch die Inhaber von Schlüssel-

funktionen in den Gruppenunternehmen, die selbstständig der ESMA/EBA Suitabi-

lity Guidelines unterliegen, ein. Darüber hinaus wird ein angemessener Umfang 

von Personal- und Finanzressourcen für das Onboarding von Mitgliedern des Lei-

tungsorgans in ihr Amt und für deren Aus- und Fortbildung (Training) gefordert. 
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3 Anwendungsbereich  

Diese gruppenweit gültige Richtlinie zur Eignungsbewertung regelt die Rahmen-

vorgaben zur kollektiven und individuellen Eignungsbewertung des Vorstands und 

Aufsichtsrats sowie der individuellen Eignungsbewertung der Inhaber von Schlüs-

selfunktionen in den Gruppenunternehmen des aufsichtsrechtlichen Konsolidie-

rungskreises im Einklang mit den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben.   

Die Richtlinie zur Eignungsbewertung ist von den folgenden CRD-Instituten der 

BayernLB-Gruppe vollumfänglich umzusetzen, da diese selbstständig den 

ESMA/EBA Suitability Guidelines unterliegen: 

• Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts (BayernLB) 

• Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (DKB) 

Die nachfolgend genannten Unternehmen unterliegen den ESMA/EBA Suitability 

Guidelines nicht selbstständig. Die ESMA/EBA Suitability Guidelines finden für die 

nachfolgenden Unternehmen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum aufsichtsrechtli-

chen Konsolidierungskreis der BayernLB Anwendung. Aus diesem Grund ist bei der 

Umsetzung in den nachfolgenden Gruppenunternehmen der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit vom jeweiligen Gruppenunternehmen zu berücksichtigen, so 

dass die Eignungsbewertung mit dem Geschäftsmodell und der Ausgestaltung des 

Leitungsorgans des Instituts in Einklang steht: 

• BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (BayernInvest) 

• Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement (Real I.S.) 
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4 Gruppenweite Standards für die Umsetzung der Eig-
nungsbewertung 

4.1 Pflichten der Gruppenunternehmen 

Die vorliegende Richtlinie gibt für die in ihren Anwendungsbereich einbezogenen 

Gruppenunternehmen den gemeinsamen Rahmen vor, in denen die Eignungsbe-

wertung für das Leitungsorgan und Schlüsselfunktionen in den Gruppenunterneh-

men umzusetzen ist. Diese Mindestanforderungen werden von den Gruppenun-

ternehmen - je nach Relevanz - eigenverantwortlich und gemäß Proportionalitäts-

prinzip institutsspezifisch umgesetzt. Die Gruppenunternehmen sind als eigen-

ständige Unternehmen für die Definition, Umsetzung, Fortschreibung und Einhal-

tung der Anforderungen verantwortlich.  

Jedes Gruppenunternehmen der BayernLB-Gruppe hat Sorge zu tragen für: 

• Sicherstellung der Einhaltung der satzungs- und gesetzesmäßigen Vorga-

ben bzgl. der Zusammensetzung der Gremien der Gruppenunternehmen; 

• Anerkennung der gruppenweit gültigen Richtlinie zur Eignungsbewer-

tung durch den Aufsichtsrat des jeweiligen Gruppenunternehmens; 

• Sicherstellung der Einhaltung der Gruppenvorgaben zur Eignungsbewer-

tung im jeweiligen Gruppenunternehmen;  

• Schriftliche Information unter Angabe der Gründe an die Beteiligungsbe-

treuer der BayernLB bei Abweichungen und Änderungen zu den Gruppen-

vorgaben; 

• Mindestens jährliche Überprüfung der Gültigkeit der institutsspezifischen 

Richtlinie zur Eignungsbewertung basierend auf der geschäftlichen Aus-

richtung und der Organisationsstruktur des jeweiligen Gruppenunterneh-

mens; 

• Veröffentlichung der Richtlinie zur Eignungsbewertung für alle Mitarbei-

ter; 

• Durchführung der regelmäßigen und anlassbezogenen Eignungsbewer-

tung ggf. in Zusammenarbeit mit dem für das Gruppenunternehmen zu-

ständigen Beteiligungsbetreuer der BayernLB. 

Über die institutsspezifische Umsetzung ist der Beteiligungsbetreuer der BayernLB 

zu informieren. Die Implementierung und Einhaltung der Gruppenvorgaben der 

Richtlinie zur Eignungsbewertung durch die Gruppenunternehmen wird durch den 

Beteiligungsbetreuer überwacht und überprüft. Sofern Vorgaben nicht erfüllt wer-

den können, ist dieses Vorgehen nachvollziehbar schriftlich zu dokumentieren. Ab-

weichungen setzen in jedem Fall die Zustimmung des Aufsichtsrats der BayernLB 

voraus. Der Antrag zur Zustimmung wird vom jeweiligen Beteiligungsbetreuer ini-

tiiert und setzt die vorherige Befassung im Vorstand der BayernLB voraus.   

Die für die Eignungsbewertung zuständigen und unterstützenden Einheiten der 

jeweiligen Gruppenunternehmen sind von ihrer Geschäftsleitung mit angemesse-

nen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben auszustatten. Der für das Gruppen-
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unternehmen zuständige Beteiligungsbetreuer der BayernLB kann bei der Durch-

führung der Eignungsbewertung im Gruppenunternehmen insbesondere für den 

Aufsichtsrat und dessen ggf. eingerichteten Ausschüsse unterstützend hinzugezo-

gen werden. 

4.2 Institutsspezifische Richtlinie zur Eignungsbewertung 

Die Gruppenunternehmen, die selbstständig den ESMA/EBA Suitability Guidelines 

unterliegen, verfassen eine eigene institutsspezifische Richtlinie zur Eignungsbe-

wertung, die im Einklang mit den Gruppenvorgaben dieser Richtlinie zur Eignungs-

bewertung steht. Die institutsspezifische Richtlinie zur Eignungsbewertung ist un-

ter Berücksichtigung der individuellen Aufbauorganisation und Struktur des Lei-

tungsorgans auszugestalten und hat die jeweils gültigen gesetzlichen, aufsichts-

rechtlichen sowie die satzungsmäßigen Anforderungen einzuhalten. Die Richtlinie 

ist vom Aufsichtsrat des Gruppenunternehmens zu beschließen. Die institutsspezi-

fische Richtlinie zur Eignungsbewertung ist dem Beteiligungsbetreuer nach In-

krafttreten zur Verfügung zu stellen. 

Die institutsspezifische Richtlinie zur Eignungsbewertung kann auch die von den 

Gruppenunternehmen zu erstellenden Richtlinien zum Onboarding und Training 

sowie der Richtlinie zur Diversität umfassen. 

Die Gruppenunternehmen, die nicht selbstständig den ESMA/EBA Suitability Gui-

delines unterliegen, bestätigen die Einhaltung dieser gruppenweiten Richtlinie zur 

Eignungsbewertung gegenüber dem Beteiligungsbetreuer bzw. dokumentieren 

die Gründe, wenn bestimmte Anforderungen nicht eingehalten werden können, 

z.B. aufgrund von anderslautenden rechtlichen Anforderungen. 

Die institutsspezifische Umsetzung der gruppenweiten Richtlinie zur Eignungsbe-

wertung ist Teil der schriftlichen Regelung des jeweiligen Gruppenunternehmens. 

Weitere Details wie die Kriterien und Templates zur konkreten Durchführung der 

Eignungsbewertung können institutsspezifisch in Form von Prozessbeschreibun-

gen oder Anleitungen erfolgen.  
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5 Diversitätsrichtlinie 

Die Gruppenunternehmen haben auch eine Diversitätsrichtlinie zu erstellen. Ziel 

dieser Richtlinie ist die Förderung der Diversität im Leitungsorgan unter Einhal-

tung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes (AGG) um ein breites Spektrum 

an Ansichten, Meinungen und Erfahrung sowie eine ausgewogene Entscheidungs-

findung im Leitungsorgan zu erreichen. 

Die Diversitätsrichtlinie mit Fokus auf das Leitungsorgan ergänzt die in den Grup-

penunternehmen vorhandenen Konzepte zur Förderung der Diversität.  

5.1 Dimensionen der Diversität 

Bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten für das Leitungsorgan sind durch die 

Gruppenunternehmen grundsätzlich die folgenden Dimensionen der Diversität zu 

berücksichtigen: 

• Geschlecht 

• Bildungs- und beruflicher Hintergrund 

• Alter 

• Geographische Erfahrung, soweit dies nach dem Geschäftsmodell erforderlich ist 

5.2 Zielvorgaben  

Bei der Besetzung von Positionen im Leitungsorgan in den Gruppenunternehmen 

ist grundsätzlich auf eine angemessene, dem Geschäftsmodell Rechnung tragende 

Diversität zu achten. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung des unterre-

präsentierten Geschlechts. CRD-Institute der Gruppe sollten eine quantitative Ziel-

größe für das unterrepräsentierte Geschlecht im Leitungsorgan festlegen. Eine an-

gemessene Anzahl an Mitgliedern des unterrepräsentierten Geschlechts im Lei-

tungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion sollte nicht alleine durch die Mitglieder der 

Arbeitnehmervertretung erreicht werden.   

5.3 Berichtspflichten der Gruppenunternehmen 

Diejenigen CRD-Institute der Gruppe, die eine solche quantitative Zielgröße festle-

gen, haben die Einhaltung der Zielvorgabe zu überwachen, das Ergebnis schriftlich 

zu dokumentieren und dem Beteiligungsbetreuer mitzuteilen. 

Legt das CRD-Institut quantitative Zielgrößen fest und werden diese nicht erfüllt, 

sind die Gründe für das Nicht-Erreichen sowie ggf. ein Maßnahmenplan zur Errei-

chung der Zielgröße mit Angabe eines Zeithorizonts, in dem die Zielgröße erfüllt 

werden soll, durch das Gruppenunternehmen zu definieren und dem Beteiligungs-

betreuer zur Verfügung zu stellen.  
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6 Onboarding und Training 

Die Gruppenunternehmen haben auch eine Onboarding- und Trainingsrichtlinie 

zu erstellen. Der Onboarding- und Trainingsprozess zielt darauf ab, die Mitglieder 

des Leitungsorgans basierend auf den vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

sowie den Ergebnissen der Eignungsbewertung auf ihre neue Rolle vorzubereiten 

und darüber hinaus im Laufe der Tätigkeit im Leitungsorgan der genannten Grup-

penunternehmen stets den aktuell erforderlichen Kenntnisstand sicherzustellen. 

Folglich erhalten die Mitglieder des Leitungsorgans im Rahmen des Onboarding 

ausführliche Informationen mit Blick auf die institutsspezifische Corporate und In-

ternal Governance, das Geschäftsmodell und Risikoprofil des Gruppenunterneh-

mens. Die Gruppenunternehmen haben die Dokumente für sich zu definieren, die 

den Mitgliedern des Leitungsorgans zur Vermittlung der notwendigen Kenntnisse 

im Rahmen des Onboarding zur Verfügung zu stellen sind. Diese haben auch spe-

zifische Informationen hinsichtlich der mit der Rolle des Mitglieds verbundenen 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu erfassen, mit dem Ziel, maßgeschneiderte 

Schulungsprogramme zu etablieren. 

6.1 Onboarding- und Trainingsprozess  

Die Gruppenunternehmen haben einen Onboarding- und Trainingsprozess unter 

Einhaltung der nachfolgenden Gruppenvorgaben und der jeweils gültigen gesetz-

lichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen einzurichten. Dieser ist angemes-

sen mit den Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach den in den Gruppenunter-

nehmen geltenden internen Standards zu dokumentieren. Die institutsspezifische 

Dokumentation in Form einer schriftlichen Regelung des Onboarding- und Trai-

ningsprozesses ist vom entsprechenden Leitungsorgan des Gruppenunterneh-

mens zu beschließen. 

Jedes Gruppenunternehmen hat ausreichende personelle und finanzielle Mittel für 

ein angemessenes Onboarding und Training der Mitglieder des Leitungsorgans 

bereitzustellen. 

Um die unterschiedlichen individuellen Erfahrungen von Mitgliedern des Leitungs-

organs im Rahmen des Onboarding adäquat zu berücksichtigen und um zu ge-

währleisten, dass die für jeweiligen Positionen und Funktionen notwendigen be-

sonderen Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt werden, sollte der Onboarding- und 

Trainingsprozess grundsätzlich die folgenden drei Aspekte umfassen: 

• Generelles Onboarding: Im Vordergrund steht die Vermittlung von generellen Infor-

mationen über das jeweilige Gruppenunternehmen und kann auch die aufsichtsrecht-

liche Anzeige der Bestellung von neuen Mitgliedern umfassen. 

• Personenbezogenes Onboarding: Individuelles Onboarding basierend auf den bishe-

rigen Erfahrungen 

• Funktionsbezogenes Onboarding: Individuelles Onboarding basierend auf der zukünf-

tigen Funktion im Leitungsorgan 
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Die Mitglieder des Leitungsorgans sollten durch die verantwortliche Einheit des 

Gruppenunternehmens unverzüglich (d.h. innerhalb von vier Wochen) nach An-

tritt ihrer Position alle relevanten Informationen gemäß des institutsspezifischen 

Onboarding- und Trainingsprozesses erhalten. Der Onboardingprozess ist gemäß 

den aufsichtsrechtlichen Vorgaben innerhalb von sechs Monaten nach Bestellung 

des Mitglieds des Leitungsorgans abzuschließen. Die Durchführung des Onboar-

ding ist angemessen durch jedes Gruppenunternehmen zu dokumentieren, z.B. 

unter Verwendung der Checkliste der BayernLB.  

Bei einer Verlängerung eines Mandats durch Wiederbestellung muss der Onboar-

dingprozess nicht neu durchlaufen werden. Jedoch ist bei einer Veränderung der 

Funktion des Mitglieds des Leitungsorgans, z. B. Änderung der Zuordnung zu Aus-

schüssen des Aufsichtsrats oder der erstmaligen Übernahme der Position des Vor-

sitzenden eines Ausschusses, die Notwendigkeit der personenbezogenen und 

funktionsspezifischen Schritte des Onboarding- und Trainingsprozesses zu prüfen. 

6.2 Identifikation von Trainings 

Die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen kann gruppenweit abgestimmt 

werden und ggf. gemeinsam erfolgen. Jedes Gruppenunternehmen sollte mindes-

tens einen Tag pro Jahr für Fortbildungen für die Mitglieder des Leitungsorgans 

anbieten. 

Der Trainingsprozess für die Mitglieder des Leitungsorgans hat in den Gruppenun-

ternehmen auch einen Kommunikationsweg zur Beantragung von durch die Mit-

glieder des Leitungsorgans selbstständig identifizierten Trainings zu beinhalten. 

Zur Sicherstellung der Qualität der Trainings ist von den Gruppenunternehmen ein 

Prozess zur Beurteilung der durchgeführten Trainings einzurichten.  

6.3 Berichtspflichten der Gruppenunternehmen 

Die institutsspezifische Regelung des Onboarding- und Trainingsprozesses ist der 

Abteilung Vorstandsstab der BayernLB nach Inkrafttreten zu übermitteln. Abwei-

chungen von den Gruppenvorgaben bei der Umsetzung in Form einer schriftlichen 

Regelung sind der Abteilung Vorstandsstab der BayernLB schriftlich mitzuteilen 

und bedürfen der Zustimmung des entsprechenden Leitungsorgans der BayernLB. 

7 Prozess der Eignungsbewertung 

Die Gruppenunternehmen haben für die Eignungsbewertung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und von Inhabern von Schlüsselfunktionen sowohl einen Regel-

prozess (inkl. entsprechender Kriterien) für deren Bestellung und der durchzufüh-

renden Eignungsbewertung zu definieren als auch Anlässe (sogenannte Triggere-

vents) zur Überwachung der Eignung festzulegen, die eine unterjährige Überprü-

fung und Aktualisierung der Eignungsbewertung auslösen.  
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7.1 Eignungsbewertung von Schlüsselfunktionen 

Die Gruppenunternehmen der BayernLB-Gruppe, die der ESMA/EBA Suitability Gui-

delines selbstständig unterliegen, haben die jeweiligen Personen als Schlüssel-

funktionsträger zu identifizieren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ausrich-

tung des jeweiligen Unternehmens ausüben können, ohne dass diese Mitglieder 

des Leitungsorgans sind. 

In Bezug auf die Regelungen zur Identifikation von Inhabern von Schlüsselfunkti-

onen wird auf die Internal Governance Grundsätze der BayernLB-Gruppe verwie-

sen. 

Für die institutsspezifisch identifizierten Schlüsselfunktionen ist ein Prozess für de-

ren Auswahl und die Beurteilung der Eignung zu definieren. Die Eignungsbewer-

tung der Schlüsselfunktionen liegt in der Verantwortung des Vorstands und ist vor 

deren Ernennung durchzuführen. Das Ergebnis ist dem entsprechenden Leitungs-

organ vorab zu berichten. Über die Benennung von Inhabern von Schlüsselfunkti-

onen ist die zuständige Aufsichtsbehörde durch das jeweilige Gruppenunterneh-

men zu informieren. 

7.2 Kollektive Eignungsbewertung 

Die Gruppenunternehmen haben regelmäßig und anlassbezogen die kollektive 

Eignung des Leitungsorgans zu bewerten. Dabei erfolgt die Bewertung der kol-

lektiven Eignung durch einen Vergleich der Sollprofile des Leitungsorgans mit de-

ren tatsächlichen kollektiven Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen. 

Die kollektive Eignungsbewertung in den Gruppenunternehmen ist separat für die 

folgenden Gremien durchzuführen: 

• Aufsichtsrat 

• Vorstand 

• Ggf. eingerichtete Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Als Grundlage der kollektiven Eignungsbewertung sollten für den Aufsichtsrat, 

den Vorstand und, sofern eingerichtet, für jeden der Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Sollprofile hinsichtlich der Kompetenzen und spezifischen Fachkenntnisse durch 

jedes Gruppenunternehmen abgeleitet und festgelegt werden. Diese Sollprofile 

sollten die Spezifika des Geschäftsmodells und der damit verbundenen Risiken 

(inkl. solcher im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so-

wie Risikofaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance) jedes 

Gruppenunternehmens umfassen. Darüber hinaus sollten auch die notwendigen 

Leitungs- und Entscheidungskompetenzen des Leitungsorgans in die Sollprofile 

aufgenommen werden. Neben den detaillierten aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen aus der EBA Guideline „Internal Governance“ können institutsspezifische Be-

schlussfassungskompetenzen und die Geschäftsordnungen der eingerichteten 

Gremien zur Ableitung der Sollprofile herangezogen werden. 
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Zur Analyse der tatsächlich vorhandenen Kompetenzen im Leitungsorgan und in 

den Ausschüssen kann durch die Gruppenunternehmen auf (Selbst-) Evaluierun-

gen des Aufsichtsrats gemäß § 25d Abs. 11 KWG zurückgegriffen werden. Zur Er-

höhung der Objektivität der Eignungsbewertung kann darüber hinaus eine fakten-

basierte Analyse der tatsächlichen Kompetenzen ergänzend durchgeführt werden. 

Dies kann u.a. basierend auf den Lebensläufen und Schulungsnachweisen erfol-

gen, da gewisse Vorerfahrungen bestimmte Kompetenzen nahelegen. 

Die Durchführung der kollektiven Eignungsbewertung ist jeweils für den Aufsichts-

rat, den Vorstand und jeden der eingerichteten Ausschüsse zu dokumentieren. 

Eine Dokumentation kann anhand der Matrix im Anhang der ESMA/EBA Suitability 

Guidelines erfolgen, die jedoch an die Unternehmensspezifika anzupassen ist. Die 

Ergebnisse in Form einer Gesamtbewertung der kollektiven Eignung jeweils für 

den Aufsichtsrat, den Vorstand und jeden der eingerichteten Ausschüsse sowie 

ggf. abgeleitete Maßnahmen sind durch das Gruppenunternehmen nachvollzieh-

bar zu dokumentieren.  

7.3 Individuelle Eignungsbewertung 

Die Gruppenunternehmen haben eine individuelle Eignungsbewertung für sämtli-

che Mitglieder des Leitungsorgans regelmäßig und anlassbezogen durchzuführen. 

Die individuelle Eignungsbewertung hat in den Gruppenunternehmen die folgen-

den Dimensionen zu umfassen: 

• Fachliche Qualifikation 

• Zeitliche Verfügbarkeit 

• Persönliche Zuverlässigkeit 

• Unabhängigkeit & Interessenkonflikte (Unvoreingenommenheit) 

Grundsätzlich sind bei der individuellen Eignungsbewertung für jedes Mitglied des 

Vorstands, des Aufsichtsrats und der Inhaber von Schlüsselfunktionen der gleiche 

Prozess und - soweit wie möglich - die gleichen Kriterien zu verwenden, wobei je 

nach Gremium abhängig von den jeweiligen Erfordernissen unterschiedliche Maß-

stäbe angelegt werden können. Die Eignungsbewertung der Inhaber von Schlüs-

selfunktionen in CRD-Instituten der Gruppe kann sich auf die Bewertung der fach-

lichen Qualifikation, persönliche Zuverlässigkeit und die Identifizierung und Steu-

erung von Interessenkonflikten beschränken. 

7.3.1 Fachliche Qualifikation 

Als Grundlage für die fachliche Qualifikation sind durch die Gruppenunternehmen 

mindestens für die folgenden Rollen Sollprofile mit Fokus auf die notwendigen 

Anforderungen an die Erfahrung und Kompetenzen zu erstellen: 

• Sämtliche Vorstandspositionen 

• Rollenprofil für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats  

• Rollenprofil für den Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats  

• Rollenprofile für die Vorsitzenden der eingerichteten Ausschüsse (sofern eingerich-

tet) 
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• Rollenprofil für ein einfaches Aufsichtsratsmitglied 

• Rollenprofil für ein einfaches Mitglied der eingerichteten Ausschüsse  

• Rollenprofile für die Schlüsselfunktionen (sofern relevant) 

Die Sollprofile können z.B. für die jeweiligen Positionen auch eine Mindest-Anzahl 

an Erfahrungsjahren beinhalten.1 Dabei sollten auch die im Anhang I und II der 

ESMA/EBA Suitability Guidelines genannten Fähigkeiten durch die Gruppenunter-

nehmen berücksichtigt werden.  

Im Rahmen der Beurteilung der fachlichen Qualifikation wird in der Regel eine 

Analyse der praktischen Erfahrungen und der theoretischen Kenntnisse, die im 

Rahmen von Aus- und Fortbildung (Training) erworben wurden, durchgeführt. Die 

Analyse der vorhandenen fachlichen Qualifikation erfolgt durch die Gruppenun-

ternehmen in der Regel durch Heranziehung des Lebenslaufs und Bescheinigun-

gen über Weiterbildungen und ggf. der Informationen über die Tätigkeitsdauer, 

die hierarchische Ebene und die Art der Beschäftigung. Daher ist es notwendig, 

dass der Lebenslauf Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung beinhaltet. Je-

des Gruppenunternehmen hat die bisher fachliche Qualifikation im Vergleich zum 

Sollprofil zu analysieren. Entsprechende Erfahrung in bestimmten Fachbereichen 

kann für die Ableitung einer fachlichen Eignung in bestimmten Ausschüssen her-

angezogen werden. 

Die Erfüllung der Sollprofile durch die vorgeschlagenen Kandidaten bzw. Inhaber 

der entsprechenden Position ist durch das jeweilige Gruppenunternehmen zu do-

kumentieren. Werden Anforderungen nicht vollständig erfüllt so ist darüber zu 

entscheiden, ob Maßnahmen zur vollständigen Abdeckung des Sollprofils abzulei-

ten sind. Ggf. ist zu dokumentieren, warum der Kandidat trotzdem für die Position 

geeignet ist.  

Für Konzernvertreter im Leitungsorgan des Gruppenunternehmens ist die Bewer-

tung der fachlichen Qualifikation durch das jeweilige Gruppenunternehmen, in 

das der Konzernvertreter entsendet wird, selbstständig unter Anwendung der un-

ternehmensspezifischen Kriterien durchzuführen. Das Ergebnis ist dem entsenden-

den Gruppenunternehmen über den Beteiligungsbetreuer nach Durchführung zur 

Verfügung zu stellen. 

7.3.2 Zeitliche Verfügbarkeit 

Die Gruppenunternehmen haben bei der Beurteilung der zeitlichen Verfügbarkeit 

der Mitglieder des Leitungsorgans folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Anzahl der parallel ausgeübten Mandate; 

• Zeitaufwand, der für jedes der Mandate und ggf. für die weiteren relevanten Tätigkei-

ten benötigt wird. 

                                                           
1 Hierzu können die Vorgaben des EZB-Guides zu Fit & Proper herangezogen werden, z.B. könnte für 
einen Vorstandsvorsitzenden zehn Jahre praktische Erfahrung in Unternehmen der Banken- oder Fi-
nanzdienstleistungsbranche mit einem wesentlichen Teil in der oberen Führungsebene gefordert 
werden. 
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Zur Ableitung der Anzahl der jeweils individuellen Mandate eines Mitglieds des 

Leitungsorgans ist von den Gruppenunternehmen eine Liste mit allen Mandaten 

bei Unternehmen zu erstellen. Hierzu fragt das Gruppenunternehmen die Man-

date der Mitglieder des Leitungsorgans bei diesen mit Hilfe eines Templates im 

Rahmen der Eignungsbewertung ab. Die vom Mitglied erhaltenen Informationen 

sind vom Gruppenunternehmen zu plausibilisieren und zu bewerten. 

Bei der Ermittlung der Anzahl der Mandate sind für die Institute der BayernLB-

Gruppe die Anforderungen gemäß § 25c Abs. 2, § 25d Abs. 3 und Abs. 3a KWG zu 

berücksichtigen. Demnach können grundsätzlich nicht mehr als eine Vorstandspo-

sition und zwei Aufsichtsratsmandate oder vier Aufsichtsratsmandate ausgeübt 

werden. Dabei können mehrere Mandate unter den im Gesetz genannten Voraus-

setzungen als ein Mandat gezählt werden. Manche Mandate werden nach den ge-

setzlichen Vorgaben im Rahmen der Zählung überhaupt nicht berücksichtigt. 

Jedes Gruppenunternehmen hat einen Prozess zu definieren, der eine Information 

an die Mitglieder des Leitungsorgans vorsieht und diese über die Verpflichtung in 

Kenntnis setzt, dass Veränderungen bei den Mandaten auch unterjährig unaufge-

fordert an das Gruppenunternehmen zu melden sind. 

Zur Analyse, ob eine ausreichende zeitliche Verfügbarkeit der Mitglieder des Lei-

tungsorgans gegeben ist, sollte von den Gruppenunternehmen der Zeitaufwand 

für sämtliche Mandate, d.h. auch für die, die bei der Ermittlung der Anzahl der 

Mandate unberücksichtigt bleiben, abgeleitet werden. Hierbei sollte das Gruppen-

unternehmen einen Vorschlag für den Zeitaufwand für die eigenen Mandate un-

terbreiten und das Mitglied den weiteren Zeitaufwand für die Tätigkeiten außer-

halb des eigenen Unternehmens selbstständig einschätzen lassen. Die Analyse der 

zeitlichen Verfügbarkeit sollte auch Synergieeffekte durch die Ausübung von Man-

daten innerhalb der BayernLB-Gruppe beinhalten und darüber hinaus den Auf-

wand für weitere externe berufliche Positionen berücksichtigen. Hierzu zählen 

auch u.a. politische Ämter, Ehrenämter oder Mitgliedschaften in Verbänden. 

Für die folgenden Funktionen sollte vom jeweiligen Gruppenunternehmen der 

Zeitaufwand festgelegt werden, der für die Ausübung des Mandats notwendig ist: 

• Vorstandsvorsitzender 

• Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden (sofern vorhanden) 

• Einfaches Mitglied im Vorstand 

• Vorsitzender des Aufsichtsrats  

• Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

• Einfaches Mitglied im Aufsichtsrat  

• Vorsitzender der eingerichteten Ausschüsse des Aufsichtsrats (sofern Ausschüsse 

eingerichtet sind) 

• Mitglied in einem Ausschuss (sofern Ausschüsse eingerichtet sind) 
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Zur Ableitung des Zeitaufwands in Form der geschätzten Zeit in Tagen pro Jahr, 

die jedem Mandat gewidmet werden, sollte durch die Gruppenunternehmen min-

destens die folgenden Komponenten berücksichtigt und deren Einschätzung do-

kumentiert werden: 

• Anzahl der Sitzungstermine 

• Dauer der einzelnen Sitzungen 

• Reisezeiten 

• Vor- und Nachbereitungszeiten für die Sitzungen 

• Aufwand für das Onboarding (einmalig) 

• Trainingsaufwand 

• Puffer für zusätzliche nicht geplante Sitzungen  

Die Schätzung des zu erwartenden Zeitaufwands des Mandats beim Gruppenun-

ternehmen kann unter Berücksichtigung von Benchmark-Informationen erfolgen. 

Im Rahmen der individuellen Eignungsbewertung hat jedes Gruppenunternehmen 

von jedem Mitglied des Leitungsorgans eine Bestätigung einzufordern, dass unter 

Berücksichtigung der notwendigen Zeiten für die unternehmensinternen Mandate 

und der vom Mitglied selbstständig eingeschätzten Aufwände für die anderen 

Mandate, ausreichend Zeit für die Ausübung der Tätigkeit im Leitungsorgan vor-

handen ist. Hierzu kann das von der BayernLB zur Verfügung gestellte Template 

verwendet werden. Die vom Mitglied erhaltenen Informationen hinsichtlich der 

Einschätzung des Zeitaufwands und der zeitlichen Verfügbarkeit sind vom Grup-

penunternehmen zu plausibilisieren und zu bewerten. 

Für Konzernvertreter ist die Bewertung der zeitlichen Verfügbarkeit durch das 

Gruppenunternehmen durchzuführen, das den Konzernvertreter entsendet. Hier-

bei ist der notwendige Zeitaufwand für die Ausübung der Mandate und Tätigkei-

ten in den Gruppenunternehmen bei den anderen Gruppenunternehmen abzufra-

gen und entsprechend zu berücksichtigen. Das Ergebnis der Bewertung der zeitli-

chen Verfügbarkeit für das Mitglied ist dem Gruppenunternehmen, in dem der 

Konzernvertreter ebenfalls aktiv ist, nach Ermittlung zur Verfügung zu stellen. Das 

Gruppenunternehmen hat die erhaltenen Informationen zu plausibilisieren. 

Zur Überwachung der zeitlichen Verfügbarkeit hat jedes Gruppenunternehmen die 

Teilnahme an Sitzungen für jedes Mitglied des Aufsichtsrats zu überwachen und 

zu dokumentieren. Konkrete Schwellenwerte, ab wann die zeitliche Verfügbarkeit 

aus Sicht des Gruppenunternehmens nicht mehr gegeben ist, sind unternehmens-

spezifisch und eigenverantwortlich zu definieren. Die Schwellenwerte sind der ver-

antwortlichen Einheit in der BayernLB nach Verabschiedung mitzuteilen. Jedoch 

sollte bei einer Teilnahmequote von unter 50%, in einem Zeitraum von zwölf Mo-

naten, nicht mehr von einer ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit ausgegangen 

werden. 

7.3.3 Persönliche Zuverlässigkeit 

Grundsätzlich kann jedes Gruppenunternehmen von einem guten Leumund bei ih-

ren Mitgliedern des Leitungsorgans und den Inhabern von Schlüsselfunktionen 
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ausgehen, sofern es keine gegenteiligen Hinweise gibt, die am persönlichen Ver-

halten oder dem Geschäftsgebaren erkannt werden können. 

Jedes Gruppenunternehmen hat einen Prozess zu definieren, der eine Information 

an die Mitglieder des Leitungsorgans und die Inhaber von Schlüsselfunktionen vor-

sieht und diese über die Verpflichtung in Kenntnis setzt, dass Sachverhalte, die die 

persönliche Zuverlässigkeit einschränken, auch unterjährig unaufgefordert an das 

Gruppenunternehmen zu melden sind. Die persönliche Zuverlässigkeit kann ein-

geschränkt sein, wenn z.B. Strafregistereinträge oder materielle Zivil- oder Verwal-

tungsstreitigkeiten und Disziplinarmaßnahmen (einschließlich Disqualifizierung 

als Unternehmensleiter und Insolvenz) auftreten. 

Im Rahmen der individuellen Eignungsbewertung hat jedes Gruppenunternehmen 

von jedem Mitglied des Leitungsorgans und von den Inhabern von Schlüsselfunk-

tionen eine Bestätigung einzufordern, dass die persönliche Zuverlässigkeit nicht 

eingeschränkt ist. Hierzu kann das von der BayernLB zur Verfügung gestellte Temp-

late verwendet werden. Die vom Mitglied erhaltenen Informationen sind durch 

das Gruppenunternehmen anhand von definierten Kriterien zu plausibilisieren 

und zu bewerten. 

Für Konzernvertreter ist die Bewertung der persönlichen Zuverlässigkeit durch das 

Gruppenunternehmen durchzuführen, das den Konzernvertreter entsendet. Das 

Ergebnis ist dem Gruppenunternehmen, in dem der Konzernvertreter ebenfalls ak-

tiv ist, nach Ermittlung zur Verfügung zu stellen. Das Gruppenunternehmen hat 

die erhaltenen Informationen zu plausibilisieren. 

7.3.4 Unabhängigkeit & Interessenkonflikte (Unvoreingenommenheit) 

Jedes Gruppenunternehmen hat den Themenkomplex „Unabhängigkeit & Interes-

senkonflikte (Unvoreingenommenheit)“ in Bezug auf die Mitglieder des Leitungs-

organs im Rahmen der individuellen Eignungsbewertung zu analysieren. Die CRD-

Institute der Gruppe haben den Themenkomplex Interessenkonflikte zusätzlich be-

züglich der Inhaber von Schlüsselfunktionen zu analysieren.  

Ziel der Unabhängigkeit ist die Sicherstellung, dass die Mitglieder des Leitungsor-

gans objektive und ausgewogene Entscheidungen treffen können. In Bezug auf 

die Identifizierung und den Umgang mit tatsächlichen, potentiellen und wahrge-

nommenen Interessenkonflikten sind die Gruppenvorgaben von Group Compli-

ance der BayernLB (Gruppenvorgabe Interessenkonfliktmanagement) entspre-

chend zu berücksichtigen. Jedes Gruppenunternehmen muss über institutsspezifi-

sche Regelungen zu Interessenkonflikten verfügen, die auch einen Prozess zum 

Umgang mit identifizierten Interessenkonflikten beinhalten. Beispielsweise sollen 

Mitglieder des Leitungsorgans bei einem vorhandenen Interessenkonflikt an den 

betreffenden Entscheidungen im Leitungsorgan nicht teilnehmen. Die institutsspe-

zifischen Regelungen sind dem Bereich Group Compliance der BayernLB zur Ver-

fügung zu stellen.   
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Identifizierte Interessenkonflikte, die Auswirkungen auf mehrere Gruppenunter-

nehmen oder die BayernLB-Gruppe insgesamt haben bzw. haben können, sind von 

den Compliance Stellen der Gruppenunternehmen an den Group Compliance 

Officer zu kommunizieren. 

Sofern auch nach getroffenen Maßnahmen die Unvoreingenommenheit eines Mit-

glieds des Leitungsorgans eines Gruppenunternehmens beeinträchtigt bleibt, sind 

die Interessenkonflikte – nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden des Leitungsor-

gans in seiner Aufsichtsfunktion2 und dem betroffenen Mitglied des Leitungsor-

gans eines Gruppenunternehmens – durch die Compliance Stellen der Gruppenun-

ternehmen an die Bankenaufsicht zu melden. Der Group Compliance Officer ist 

hierüber zu informieren.   

Bei der Analyse der Unabhängigkeit der Mitglieder im Aufsichtsrat ist neben den 

gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen auch der Grundsatz der Besetzung 

des Aufsichtsrats in CRD-Instituten der Gruppe mit Vertretern der BayernLB zu be-

rücksichtigen, der ein wesentliches Element der Gruppensteuerung der BayernLB 

darstellt. Gruppenunternehmen, die den ESMA/EBA Suitability Guidelines selbst-

ständig unterliegen, sollten über eine ausreichende Anzahl an unabhängigen Mit-

gliedern im Aufsichtsrat und insbesondere im (Präsidial- und) Nominierungsaus-

schuss, im Prüfungsausschuss sowie im Risikoausschuss des Aufsichtsrats verfü-

gen. Für alle anderen Gruppenunternehmen, die nicht selbstständig der ESMA/EBA 

Suitability Guidelines unterliegen, ist sicherzustellen, dass der Aufsichtsrat des 

Gruppenunternehmens über mindestens ein unabhängiges Mitglied verfügt. Dar-

über hinaus sollte die Besetzung der Vorsitzenden der genannten Ausschüsse 

durch ein unabhängiges Mitglied in Betracht gezogen werden. 

Die Analyse der Unabhängigkeit der Mitglieder im Aufsichtsrat hat einzelfallbezo-

gen unter Berücksichtigung des oben genannten Grundsatzes der Gruppensteue-

rung sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen der ESMA/EBA Suitability Gui-

delines zu erfolgen. Die Einschätzung der Unabhängigkeit ist für jedes Mitglied zu 

dokumentieren und zu begründen.  

Im Rahmen der individuellen Eignungsbewertung hat das Gruppenunternehmen 

bei jedem Mitglied des Leitungsorgans den Themenkomplex „Unabhängigkeit & 

Interessenkonflikte“ abzufragen. Zur Dokumentation kann das von der BayernLB 

zur Verfügung gestellte Template verwendet werden. Die vom Mitglied erhaltenen 

Informationen sind vom Gruppenunternehmen anhand von definierten Kriterien 

zu plausibilisieren. 

Jedes Gruppenunternehmen hat einen Prozess zu definieren, der eine Information 

an die Mitglieder des Leitungsorgans vorsieht und diese über die Verpflichtung in 

Kenntnis setzt, dass Sachverhalte, die die Unabhängigkeit einschränken, oder iden-

tifizierte Interessenkonflikte auch unterjährig unaufgefordert an das Gruppenun-

ternehmen zu melden sind. 

                                                           
2 Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Betroffenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden.  

� Kommunikation von 

Interessenkonflikten 

gegenüber der Bay-

ernLB und der Ban-

kenaufsicht 

� Unabhängigkeit von 

Mitgliedern im Auf-

sichtsrat 

� Regelmäßige Ab-

frage zu Interessen-

konflikte und Unab-

hängigkeit 

� Unaufgeforderte 

Meldung von Sach-

verhalten, die die 

Unabhängigkeit ein-

schränken 
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Für Konzernvertreter sind die Bewertung der Unabhängigkeit und die Identifika-

tion von Interessenkonflikten durch das jeweilige Gruppenunternehmen, in das 

der Konzernvertreter entsendet wird, selbstständig unter Anwendung der insti-

tutsspezifischen Kriterien durchzuführen. Das Ergebnis ist dem entsendenden 

Gruppenunternehmen über den Beteiligungsbetreuer nach Durchführung zur Ver-

fügung zu stellen. 

7.4 Turnus der Durchführung der Eignungsbewertung 

Die individuelle und kollektive Eignungsbewertung ist durch das Gruppenunter-

nehmen grundsätzlich vor Bestellung eines neuen Mitglieds durchzuführen. Aus-

nahmen sind institutsspezifisch zu definieren und können u.a. die folgenden 

Gründe beinhalten: 

• Anteilseigner des Unternehmens nominieren und ernennen Mitglieder des Leitungs-

organs auf der Hauptversammlung oder einer entsprechenden Versammlung 

• Wahl von Arbeitnehmervertretern 

Erfolgt die Eignungsbewertung erst nach der Bestellung eines Mitglieds ist die 

Eignungsbewertung unverzüglich (d.h. innerhalb von vier Wochen) nach Bestel-

lung nachzuholen und die Bestellung unter Vorbehalt der Ergebnisse der Eig-

nungsbewertung vorzunehmen. 

Die Eignungsbewertung ist zusätzlich zur Durchführung vor Bestellung eines Mit-

glieds des Leitungsorgans oder der Benennung von Inhabern von Schlüsselfunkti-

onen, regelmäßig und anlassbezogen bei Eintreten von bestimmten Situationen 

durchzuführen bzw. zu aktualisieren. 

Die Eignungsbewertung ist von den Gruppenunternehmen, die selbstständig den 

ESMA/EBA Suitability Guidelines unterliegen, mindestens jährlich durchzuführen. 

Bei allen anderen Gruppenunternehmen ist eine Durchführung der Eignungsbe-

wertung im Turnus von zwei Jahren ausreichend. 

Zur Identifizierung der anlassbezogenen Eignungsbewertung sind spezifische An-

lässe für die kollektive und individuelle Eignungsbewertung durch die Gruppenun-

ternehmen institutsspezifisch festzulegen. Trifft einer dieser Anlässe zu, ist die Eig-

nungsbewertung entsprechend unterjährig zu überprüfen und ggf. zu aktualisie-

ren. Wird eine Überprüfung der Eignungsbewertung aufgrund eines konkreten 

Anlasses durchgeführt, so ist es ausreichend, ausschließlich die von diesem Ereig-

nis betroffenen Aspekte der Eignungsbewertung neu zu bewerten, z.B. kann bei 

der Identifikation eines Interessenkonflikts lediglich die individuelle Eignung bzgl. 

der Unabhängigkeit überprüft werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die Anlässe, die durch die Gruppenunternehmen min-

destens für die anlassbezogene individuelle Eignungsbewertung des Leitungsor-

gans zu definieren sind und welche Aspekte der Eignungsbewertung zu überprü-

fen sind. 

� Bewertung der Un-

abhängigkeit von 

Konzernvertretern 

� Ausnahmen von der 

Durchführung vor 

Bestellung eines 

neuen Mitglieds 

� Regelmäßige Eig-

nungsbewertung 

� Anlassbezogene Eig-

nungsbewertung 

� Anlässe für die indi-

viduelle Eignungsbe-

wertung des Lei-

tungsorgans 
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Anlässe Überprüfung der Aspekte der individuel-

len Eignungsbewertung 

Geringe Teilnahmequote (d.h. Teilnahme 

an weniger als 50% der Sitzungen) an Sit-

zungen des Leitungsorgans durch ein Mit-

glied 

• Zeitliche Verfügbarkeit 

Mitglied des Leitungsorgans beabsichtigt, 

ein neues Mandat außerhalb des eigenen 

Gruppenunternehmens oder eine zusätzli-

che Tätigkeit im Sinne der relevanten Tä-

tigkeiten gemäß der Eignungsbewertung 

aufzunehmen 

• Zeitliche Verfügbarkeit 

• Unabhängigkeit & Interessenkonflikte  

Veränderung der Funktion oder Aufgaben 

im Leitungsorgan für das jeweilige Mit-

glied 

• Fachliche Qualifikation 

• Unabhängigkeit & Interessenkonflikte  

• Zeitliche Verfügbarkeit 

Identifikation von möglichen Interessen-

konflikten 

• Unabhängigkeit & Interessenkonflikte 

Identifikation von Zweifeln am Leumund 

und der Reputation des Mitglieds 

• Persönliche Zuverlässigkeit 

Vorliegen von Hinweisen auf Verdachts-

momente, dass im Zusammenhang mit 

dem Unternehmen Geldwäsche oder Ter-

rorismusfinanzierung begangen oder ver-

sucht wurde oder wird oder ein erhöhtes 

Risiko dafür besteht. Dies insbesondere in 

Situationen, in denen verfügbare Informa-

tionen darauf hindeuten, dass das Institut 

a) gegen seine Geldwäsche-/Terrorismusfi-

nanzierungspflichten verstoßen hat, b) 

keine angemessenen internen Kontroll- 

bzw. Überwachungssysteme implemen-

tiert hat sowie c) bei wesentlichen Verän-

derungen der Geschäftstätigkeit. 

• Fachliche Qualifikation 

 

Neue gesetzliche Anforderungen an die 

individuelle Eignung 

• Die von der gesetzlichen Änderung be-

troffenen Aspekte 

 

Für die anlassbezogene Eignungsbewertung von Schlüsselfunktionen gelten min-

destens die folgenden Anlässe, wobei ebenfalls eine Fokussierung auf die betroffe-

nen Aspekte der Eignungsbewertung erfolgen kann: 
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Anlässe Überprüfung der Aspekte der individuel-

len Eignungsbewertung 

Veränderung der Funktion oder Aufgaben 

der Schlüsselfunktion 

• Fachliche Qualifikation 

• Interessenkonflikte  

Absicht zur Aufnahme a) eines neuen 

Mandats außerhalb des eigenen Gruppen-

unternehmens oder b) einer zusätzlichen 

Nebentätigkeit 

• Interessenkonflikte 

Identifikation von möglichen Interessen-

konflikten 

• Interessenkonflikte 

Identifikation von Zweifeln am Leumund 

und der Reputation des Mitglieds 

• Persönliche Zuverlässigkeit 

Vorliegen von Hinweisen auf Verdachts-

momente, dass im Zusammenhang mit 

dem Unternehmen Geldwäsche oder Ter-

rorismusfinanzierung begangen oder ver-

sucht wurde oder wird oder ein erhöhtes 

Risiko dafür besteht. Dies insbesondere in 

Situationen, in denen verfügbare Informa-

tionen darauf hindeuten, dass das Institut 

a) gegen seine Geldwäsche-/Terrorismusfi-

nanzierungspflichten verstoßen hat, b) 

keine angemessenen internen Kontroll- 

bzw. Überwachungssysteme implemen-

tiert hat sowie c) bei wesentlichen Verän-

derungen der Geschäftstätigkeit. 

• Fachliche Qualifikation 

Neue gesetzliche Anforderungen an die 

individuelle Eignung 

• Die von der gesetzlichen Änderung be-

troffenen Aspekte 

 

Folgende Anlässe sind durch die Gruppenunternehmen mindestens für die anlass-

bezogene kollektive Eignungsbewertung zu definieren, wobei die kollektive Eig-

nungsbewertung abschließend lediglich in den betroffenen Punkten zu aktualisie-

ren ist: 

• Neue Mitglieder im Leitungsorgan 

• Mitglieder verlassen das Leitungsorgan 

• Wesentliche Veränderung der Geschäftstätigkeiten und in der Operationalisierung 

des Geschäfts und der damit verbundenen Risiken des Gruppenunternehmens 

� Anlässe für die indi-

viduelle Eignungsbe-

wertung für Schlüs-

selfunktionen 

� Anlässe für die kol-

lektive Eignungsbe-

wertung 
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• Änderungen in den Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans  

• Identifizierte Abweichungen vom Sollprofil im Rahmen einer anlassbezogenen 

durchgeführten individuellen Eignungsbewertung 

• Vorliegen von Hinweisen auf Verdachtsmomente, dass im Zusammenhang mit 

dem Unternehmen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begangen oder 

versucht wurde oder wird oder ein erhöhtes Risiko dafür besteht. Dies insbeson-

dere in Situationen, in denen verfügbare Informationen darauf hindeuten, dass 

das Institut a) gegen seine Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungspflichten ver-

stoßen hat, b) keine angemessenen internen Kontroll- bzw. Überwachungssys-

teme implementiert hat sowie c) bei wesentlichen Veränderungen der Geschäfts-

tätigkeit. 
 

Weitere Anlässe können von den Gruppenunternehmen definiert werden um in-

stitutsspezifische Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

7.5 Verantwortlichkeiten  

Die Verantwortung für die institutsspezifische Ausgestaltung und Umsetzung der 

Eignungsbewertung des Leitungsorgans liegt in dem jeweiligen Gruppenunter-

nehmen beim Aufsichtsrat oder sofern eingerichtet beim (Präsidial- und) Nominie-

rungsausschuss. Das Gruppenunternehmen kann sich bei der Durchführung der 

Eignungsbewertung vom Beteiligungsbetreuer der BayernLB unterstützen lassen.  

Die Verantwortung für die institutsspezifische Ausgestaltung und Umsetzung der 

Eignungsbewertung der Schlüsselfunktionen liegt beim Vorstand und kann an ei-

nen Bereich unterhalb des Leitungsorgans, z.B. an den Personal-Bereich, delegiert 

werden. Es sollte in jedem Fall sichergestellt werden, dass der Aufsichtsrat des je-

weiligen Gruppenunternehmens Kenntnis über die Ergebnisse der Eignungsbe-

wertung der Schlüsselfunktionen erlangt. 

 

7.6 Ergebnisse der Eignungsbewertung  

Die Ergebnisse der regelmäßigen und anlassbezogenen Eignungsbewertung in 

den Gruppenunternehmen sind schriftlich in einem Gesamtbericht zur Eignung zu-

sammenzufassen. Erfolgt eine anlassbezogene Eignungsbewertung, so ist der 

Grund für die Neubewertung ebenfalls zu dokumentieren. Zudem sind ggf. identi-

fizierte Abweichungen vom Sollprofil zu dokumentieren. Darauf basierend sind 

ggf. Maßnahmen abzuleiten, die mit Verantwortlichkeiten und Terminen zur Um-

setzung dokumentiert werden. Der Gesamtbericht ist vom Aufsichtsrat oder sofern 

eingerichtet vom (Präsidial- und) Nominierungsausschuss des Gruppenunterneh-

mens zu verabschieden. Die Ergebnisse der Eignungsbewertung in Bezug auf das 

Leitungsorgan in der geschäftsführenden Funktion sind diesem zur Kenntnis zu 

geben.  

� Verantwortung für 

die Eignungsbewer-

tung des Leitungsor-

gans  

� Verantwortung für 

die Eignungsbewer-

tung der Schlüssel-

funktionen 

� Ergebnisse der Eig-

nungsbewertung 

� Umsetzung von defi-

nierten Maßnahmen 
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Sofern bei der Eignungsbewertung in den Gruppenunternehmen Abweichungen 

vom Sollprofil identifiziert werden, sollte der Aufsichtsrat des Gruppenunterneh-

mens über die Umsetzung der daraus ggfs. abgeleiteten Maßnahmen spätestens 

im Zuge der darauffolgenden Eignungsbewertung informiert werden.  

7.7 Berichtspflichten der Gruppenunternehmen 

Die Gruppenunternehmen (unter Einbindung des jeweiligen Beteiligungsbetreu-

ers) haben die Ergebnisse der kollektiven und individuellen Eignungsbewertung 

(regelmäßige sowie solche anlassbezogenen, bei denen wesentliche Maßnahmen 

abgeleitet werden) des Leitungsorgans nach Verabschiedung im Aufsichtsrat des 

Gruppenunternehmens in Form einer Zusammenfassung inkl. der identifizierten 

Interessenkonflikte, ggf. festgehaltener Maßnahmen sowie ggfs. erfolgter perso-

neller Veränderungen im Leitungsorgan an den Vorstand der BayernLB zu berich-

ten. Dieser setzt anschließend den Präsidial- und Nominierungsausschuss der Bay-

ernLB in Kenntnis. 

Über die Durchführung der Eignungsbewertung bei den CRD-Instituten der Gruppe 

ist die zuständige Aufsichtsbehörde zu informieren. Die Kommunikation mit der 

Aufsicht erfolgt über einen der seitens der zuständigen Behörden anerkannten 

Kommunikationskanäle. Die aus Sicht des Gruppenunternehmens wesentlichen 

Abweichungen vom Sollprofil und die ggf. definierten Maßnahmen sind durch je-

des Gruppenunternehmen an die zuständige Aufsichtsbehörde und die BayernLB 

zu kommunizieren. 

 

 

 

� Informationen an 

die BayernLB 

� Meldung an die Auf-

sicht 
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8 Glossar 

Begriffsbestimmungen Beschreibung 

Aufsichtsrechtliche Konso-

lidierung 

Die Anwendung der Aufsichtsvorschriften gemäß 

der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 auf konsolidierter oder teilkonsolidier-

ter Basis in Einklang mit Teil 1 Titel 2 Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Die aufsichtsrechtli-

che Konsolidierung umfasst alle Tochtergesellschaf-

ten, die Institute oder Finanzinstitute entsprechend 

der Definition in Artikel 4 Absatz 3 Ziffer 26 bzw. 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind, und können 

auch Anbieter von Nebendienstleistungen im Sinne 

des Artikels 2 Absatz 18 dieser Verordnung mit Sitz 

innerhalb und außerhalb der EU umfassen. 

BayernLB Die BayernLB als übergeordnetes Institut umfasst 

die die BayernLB Kernbank und die Bayerische Lan-

desbodenkreditanstalt (BayernLabo). 

BayernLB-Gruppe Die BayernLB-Gruppe umfasst die Gruppenunter-

nehmen des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungs-

kreises, d.h. die BayernLB, DKB, die BayernInvest 

und die Real I.S. 

CRD-Institute  Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 (1)(1) der Ver-

ordnung (EU) 575/2013. CRD-Institute der BayernLB-

Gruppe sind BayernLB und DKB. 

Beteiligungsbetreuer Der für das Gruppenunternehmen zuständige Betei-

ligungsbetreuer der BayernLB. 

Finanzvorstand (CFO) Die Person, die die Gesamtverantwortung für die 

Leitung der folgenden Tätigkeiten trägt: Verwaltung 

der Finanzmittel, Finanzplanung und Rechnungsle-

gung. 

Gruppenangehöriges Un-

ternehmen 

Gruppenangehörige Unternehmen sind die DKB, die 

BayernInvest und die Real I.S. 

Gruppenunternehmen Gruppenunternehmen umfassen das übergeordnete 

Institut BayernLB als Konzernmutter sowie die grup-

pengehörigen Unternehmen (siehe hierzu auch An-

wendungsbereich Kapitel 3). 
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Begriffsbestimmungen Beschreibung 

Leiter der internen Kon-

trollfunktionen 

Die Personen, die auf der höchsten Hierarchieebene 

für die wirksame Wahrnehmung der täglichen Auf-

gaben der unabhängigen Risikomanagement-Funk-

tion und Compliance-Funktionen sowie internen Re-

vision verantwortlich sind. 

Leitungsorgan  Das Leitungsorgan umfasst den Vorstand als Lei-

tungsorgan in der geschäftsführenden Funktion und 

den Aufsichtsrat als Leitungsorgan in der Kontroll- 

und Aufsichtsfunktion. 

Proportionalitätsprinzip Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stellt sicher, 

dass die Regelungen zur Internal Governance mit 

dem institutsspezifischen Risikoprofil und dem Ge-

schäftsmodell im Einklang stehen. 

 


